
Gemäß APO-GOSt § 26, 27, 36, 37, 38



§ 36 APO-GOSt: Prüfungsarten
 Gefährdungsprüfungen 

 wenn in 2 Prüfungsfächern, darunter einem Lk, 
nicht jeweils mehr als 25 Punkte erreicht sind,

 Wenn die Mindestpunktzahl von 100 Punkten im 
Abiturbereich nicht erreicht ist, 

 MÜSSEN DREI Prüfungen angesetzt werden.

 EINE freiwillige Prüfung zur Verbesserung der 
Durchschnittsnote, wenn eine solche erreichbar ist.

 Betroffen sind NUR die schriftlichen Fächer des 1. 
bis 3. Abiturfachs.



Grundsätze
 Bei mehreren Prüfungen bestimmt der Prüfling die 

Reihenfolge, Information der Schule bis Mi, 18. Juni, 
12.00 Uhr;

 Bei Bestehensprüfungen wird nach Erfüllung der 
Mindestbedingungen nur auf ausdrücklichen Wunsch 
des Prüflings weiter geprüft, der Wunsch wird 
aktenkundig gemacht;

 Verbesserungsprüfungen:  Auch Verschlechterung
der Punktzahl der Gesamtqualifikation möglich, damit 
auch Verschlechterung der Durchschnittsnote und 
Nichtbestehen des Abiturs insgesamt! 



Berechnung
 Gewichtung von etwa 2 : 1 vom schriftlichen zum 

mündlichen Ergebnis;

 Schriftliche Prüfung: Jeder Punkt zählt fünffach;

 Mündliche Prüfung: Jeder Punkt zählt nur ca. 5/3 
Punkte;

 Wichtig: Nicht einfach irgendwelche Prüfungen 
beantragen, sondern eigene Fähigkeiten 
REALISTISCH einschätzen, ggfs. Beratungs- bzw. 
FachlehrerIn u. deren Computer befragen!





Mündliche Prüfung?



Termine
 Meldung: 

 nach Bekanntgabe der Ergebnisse des 2. ZAA bis bis
Mittwoch, 18.6.2025, 12 Uhr;

 Prüfungen:

 Donnerstag, 26. Juni 2025;

 Freitag, 27. Juni 2025;

 Der Prüfungsplan erscheint am Mittwoch der 
Prüfungswoche in der Pausenhalle.
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